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DER BUNDESMINISTER 

FOR KANDEL, OBVERBE UND INDUSTRIE 

Zl~ 10 101/62-I/7/b/75 

der Beilagen zu den stenographischen Protokoll.:.::. des Natlonalra::.: 

-- XIII. Gesetzgebungsperiode . '. 

216~ JA.S. 
ZU 2If03 /J. 'Iv"ien, am ~~, J'uli 1975 

Präs. am.,JJ.)U1L1975 

Schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2403/J 
der Abgeordneten Egg und Genossen betreffend Ent­

. wicklung auf dem Sektor des lYlarken- und IvJ:uster­
schu.tzes· 

An den 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 

Anton BEHYA 

Par 1 a m e n t --- . , 

In BeantwOJ:,tung der schriftlichen Anfrage Nr., 2403/J, 
betreffend Entviicklul1gen auf dem Sektor des Narken­

und I1usterschutzes,die die Abgeordneten Egg li:rld Ge­

nossen am 4. Ju.li 1975 an mich richteten, beehre ich 

mich, folgendes mitzuteilen: 

Im Jahre 1970 \ro.rden das Narkenschutzgesetz 1953 und 
das l-lusterschutzgesetz 1953 im Hinblick .... auf ihre viel-:­

fachen N'ovellierur.igen als Markenschutzgesetz 1970 l.L11.d 
Nusterschutzgesetz 1970 wied6rve:clautbart~ 

I. Markenschutz. 

Um den .im nationalen und im internationalen Bereich 

eingetretenen Veränderungen 1Ll1d a1).ch den heuen Be­

dürfnissen der \virtschaft. Rechnung zu tragen, mußte 

in den 1.etztenJahren eine neue legistische Basis 

gesucht \V'erden. 

Die vor dem Absclüuß stehende lrovellieru.ng <ies l'1ar ..... 

. kenschutzgesetzes sieht als Schwerpun....1<:t d5.e Etni'U.h-
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DER BUNDESMINISTER 
FOR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE 

rung des GebrauchsZ\',anges und der freien Übertrag~ 

barkeit der Harke vor o 

Blatt 2 --

Aus der Sicht der 1.'lirtschaft, die die Ei:r..führung des 

GebrauchsZ\vanges yorbehal tslos begrüßt, \'lird neben 

der leichteren Höglichkeit, neue Harken zu finden, 

noch als }Josi tiv ge\·,rertet, daß in Zukunft mit dem 

überraschenden Hervorkommen eines nur im Register 

eingetragenen, inder Branche aber mangels VerY'lendung 

u.1lbekam1ten Zeichens nicht zu reclmen sein \'!ird e 

Die Einfür..r1L."'1g der freien Übertragbarkej.t s·tell"t -v'orerst 

ei:nmal eine Anpassung des Gesetzes an die -v'lirtschaft .... 

liche Real .. l t.si·t dar. 1,'!ar näIr~l ich di.c }.'[ar}re in der Zai t 
der Entstehu.!tg 1''IaI'keTIschutzgesetzes vorner.ilnlich 
ein Zeichen, das auf die Herkunft der so oezeicp..neten 

v/are aus einem bestimrnten Unterneb..lllen hinweisen soll-::, 

eines 
, 

Hinvleises auf eine bestimm-'ce Be s chaffenhe i -:; "bzw 9 

lität zu" 

neben diesen oe iden Schvrerpu.nkten schafft der Erlt\iTu.rf 

auch die gesetzlichen Grundlagen, um die schon jetzt 

bestehende international gesehen einma1ige Se:cvice-

leistung der Narkenähnlichkeitsprüf1.1.11g unter Einss.tz 

modernster Hethoden der eJ.ektronischen :Da tenverar-­

bei tml.g noch e:r.'hebl;ich auszmveite!.1 uJ).d. diese Ähnlich­

keitsprüf1L~g nicht nur der österreichischen, sondern 

auch der internationalen Uirtschaft zu.gänglich zu 

machen .. 

Die Reorg2xLis8.tion dieses 'J:eiles des Österreicb; sehen 

Pa tenta:m.tes ':lird anfangs cl977 abgesclüosserl sein.. Zu.­

dem wird di.e Dienstleistung der maschinellen Xh,'11ich­

kei tsprüf\111g auf dem Sektor der Her~üUlft8bezeicbnung 

. erv-.rei tert 1.'ierd.ens Im Ra1Lra.en der Gesetzlnäßj.gkeitsprü-

fv.ng von I'Iarken sind kollidierende Herkunftsbezeich-

f 
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DER BUNOESMINISTEf:t . . Bla"bt :; 
.,... .. -. 

FOR HANDEL,' GEWERBE UNO INDUSTRIE 

nungen, die auf Grund bilaterale:r oder multilateraler 
Verträge geschützt sind~ als absolute Eintragungshin­
dernisse zu bet1.:'achten. Der Umfang der durch bilatera-
le Herkunftsangaben geschützten Bezeichnungen nirmnt stän­
dig zu una. kann ohne Heranziehung der elektI'onischen 
Datenverarbeitung kaum berücksichtigt werden. Hiefür 
bietet sich der Einsatz der ~rograL~ne für die maschi­
nelle Ällllliclilceitspriifu..i1g an. 

Auf Grund seines Fortschrittes auf diesem Gebiet gibt 

es für das Österreichische Patentamt zudem Nöglich.1.::ei­
ten, an der Entwicklung ei.1J.e:c internationalen Daten­
bank auf dem :Ha,rkellsektor aktiv mi tzm'lirlr.en .. Das m8r. 

sc}1...inelle Prü.fprogramm entt.t.ält di.e V01:;ai.lsset;;51J.l1gen 

Darüber hinaus wird es möglich sein, die zu schaffende 

Datenb8.rJ.: in ve.r.'schiedellen Be:reio11en der liIa,rkendoku-
mentation einzusetzen, vlOm.i t sich ein umfassendes 

Dienstleistu:l1gsprogramm anbietet .. 

Im z\'Tischenstaatlichen und. internationalen Bereich 

wurden die bestehenden. Schutzrechtssysteme -verbessert 

und ausgepaut .. IJas Vertragsinstrument p dal~ die zen-
. :trale Registrierung von I1arken (Uarenzeichen) mit 

\'lirlru..'1g für den größten Teil der europäischen Staa tell' 

gesta.ttet ILl1d dem Österreich seit Jahrzelmten angehört, 
~mrde in sei~er verbesserten (letzten) Fassung ratifi­

ziert (T'ladrider AbkoTI1llen über die internationale Regi­

strierung von I'·'Iarken in der Stockllclmer E'asSl.,m,g) ". Die 

EinfürlI'ung d.es Schutzes von TIianstleistl.Li1gszeichell er­

möglichte ferner den vorbehal tlOSGi.'l Bei. tri tt zum 

N'izzaer Klassifika tionsabkoll1.1IJ.en von I'laren und Dienst~~ 

leistungen l..U1d damit die EinfülU'lmg einer einheitlichen 

. Y..1assifizieru.ng sämtlicher 1,'larenzeichen naoh interne.tio-

Probleme ,o.1esich demö sterreichischen r·'la.rkenschu.tz­
werber ·oei Auslandsanrlleldungen stellen, nicht mfbedeu­

. tend verringert .. 
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" 

DER BUNDESMINISTER 

POR HANDEL. GEWERBE UND INDUSTRIE 

Durch elen Abschluß eines auf' der TiJiener Diplomatischen 

Konfe:cenz für den ge1.'lerblichen Rechtsschutz 1973 ausge­

arbeiteten Vert:cages über die internationale Registl~ie­

rU"."'1g von f'larken (TRT) soll der territoriale Am'lendu..ngs­

bereich eLles Ab}wrxnens über die zentT.ale RegistrierLu"'1g 

von l..:Iarken, vor allem auch auf angelsächsische Länder, 

ausgedehnt v!erden .. Der Vertrag ist ~iedoch noch nicht 

in Kraft getretenG 

Durch bilate:rale Abkommen !Ui t Staaten, die nicht der 

Par'isel' Ve:cber.rlsUbere:ilLIrnn.ft angehören und daher öster-

reic~hi,scllen· J?irme11 l:einen I-'Iarlr.e~nscl1utz garan-c~e!.~en., 

d.er die Sicherung 
der Rechte östeT:r.:'eichische:c Ea!:'kenschutm'lel'ber ange-­

stre'b-c .. Ein dera.rtiges AbkoT.lli'TIen ist j.ID Berichtszeit..,· 
• ..! - "'- 11 - 1 . . rq· • • 1 '1 ra.um Hl.1. c ucr v o-"...::wrc}')uo lK ",luna, aogesc.o ossen \liOI'uJ2in .. 

T)Tm oiYle Yl l!~IJe,;,,_r:'J __ '.c'_!-C ~;be'" 0'"".,., Ge"'0hä'-;f-l·"'1,m.oano- li-Da" dl'e ... "' __ .1,1 .l.J. _. _. _,. • l,t ..c. .t;!~.). • , .. ),,~ . "';' ... ,l"U "'b J. -

Geschi::iftstät.igkeit des Tatentamtes in TvIa.rkenangele­

genheiten zu geben, \'li::::'d auf nachstehende Überslch.t 

ver-vlie sen: 

Jah:r: .Allmeldungen Regist!.'i.e-
1.""Lillgen 

am 31 .. ·! 2 .. des 
betreffenden 
,Jahre s waren 
::,egistrierte 
JYlark:e:i.l auf-

internatio:nal 
registrierte 

r~a!.'ken 

recht 
-------~~------,- ""' .... _--------
1970 2 912 2 173 44 763 '10 516 

'1971 :2 923 2 628 46 066 12 787 
1972 3 05'j 2 634 47 221 14· 214 

1973 ':;: 330 2 703 48 647 ./ 12 054 
1974 3 '116 2 719 50 057 '12 326 

'-~_","I 
a .... _ ....... _ .......... __ • 
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Blatt 5 
DER BUNDESMINISTER ,to.. _ -~-

F'OR HANDEL, GEWERBE UND !NOUSTI~IE 

II. r·1usterschutz 

Durch die B-YG l'rovelle 1974 wird u .. a o eine jiltderung 

des Insta:nzenzllges in A,i1gelegenhei ten des Ivluster­

schutzes be-\lirkt ir/erden .. De:!:.' Instanzenzllg ab 1 .. 

Jänner 1977 führt vom KaITh"1leramt der Landesn.a."'ldels­

kammerZUlll Landeshauptmarn.1 und nicht meb-rbis zum· 
Bundesmi.nister für Handel, Gewerbe und Industrie. 

Dadurch könnte die Gefahr divergierender Entschei·~ 

dungen durch die einzelnen Landeshauptmänner ent­
stehen. Es hat sich, ntcht zuletzt wegen der spe-

zifischen Eigenheiten in Rede stehenden Rechts,... 
gebiete, als nützlich und der Rechtssicherheit die­

nend er.'liesen, o.aJ3 in P..ngelegenheiten desPatent-, 

Narken- und I'lus-terschlltzes eine Stelle zentral ent-

scheidet" Es bösteht aber die Häglichkeit, durch 
e1ne geringf'Ugige t..nderung des Husterschutzgese-tzes 

1970 den InstanzeTIzug in NLlsterschutzangelegenneiten 
so wie bisher zv.m Bundesminister für Hana.el~ Ge','J'er­

be und Industrie au.frechtzuerhalten .. 

Um einen adäquaten Schutz des sogenan .. 1'ltenkleinen 

Erfinders herbeizufii.hren,um also jene geistigen 
Schöpf1-ti.1gen, für die ein Pate:n.tschu.tz mangels ,aus­

reichender E:rfindl.mgshöhe nicht erlangt v:erden kanl..I., 

zu schützen, vrird an ei118IIf Gebrauchsmusterschutz 

gearbei tet .. Derartige geistige Leisttmgen stellen 

eine Bereicher~~g der Technik dar und dienen somit 

gleichfalls. der heimischen 'i'Jirtschaft .. Der angestreo­

te Schutz soll etwa durch ein Ver1crrU.pfl.mg von Ele­

menten eines reinen Registrierungsverfan~ens ~1'ld der 

MöglicrJcei t einer Neuhei.tsprilfung. be"\'lirkt werden. 

Die Zahlde:r registrierten Huster in Österreich war 

in den Ja1rce:n1970 bis 1974 wi.e folgt: 
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• 
DER BUNDESMINISTER 

Blatt 6 .-
fÜR HANDEL, GEWERSI;: UNO INDUSTRIE 

1970 4 226 
-j 971 6 3'10 

1972 L~ 738 
1973 4 16"1 und 

1974 5 045 .. 
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